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Zürcherischer kantonaler
Hanowerler- und Gewerbe-

ß verein. Die Delegiertenver-
^ sammlung des kanton. Hand-

werker- und Gewerbevereins
war unter dem Vorsitz des

vchlossermeisters Veiling er (Winterthur) von 76 Dele-
Mten besucht. Jahresrechnung und Jahresbericht wurden
genehmigt. In der Folge wird eine Erhöhung des Bei-
«rages vorgenommen werden müssen. Als nächster Ver-
lammlungsort wurde Dietikon gewählt. Für den zurück-
NàuenBieri (Zürich) wurde in den Vorstand Bürchler,
Mossermeister (Abstecken) gewählt. Im Anschluß an

statutarischen Geschäfte referierte Rechtsanwalt Dr.
^pleß aus Bülach über das Thema: „Die für Hand-
m und Gewerbe wichtigsten Neuerungen des Zivil-

Wtzes und des revidierten Obligationenrechtes". Der
orlrag war überaus klar und in der Form für den

Handwerker- und Gewerbestand trefflich zugeschnitten; er
^tnit lebhaftem Dank aufgenommen. Im Namen

ik
àstandes referierte Nationalrat Dr. Odin g a

àr eine allfällig zu schaffende Krankenverfiche-

läuft -? ^ Mitglieder des Kantonalverbandes. Vor-

i5à à" jedoch mit einem gedruckten Frageschema

k?ü <
M darüber angestellt werden, ob die Notwendig-

einer solchen Versicherung bestehe oder ob die Mit-

glieder bereits an andern Krankenkassen beteiligt sind.
An der nächsten Versammlung wird dem Vorstande dar-
über Bericht erstattet werden. Mit Gewerbesekretär

Biefer als Referenten empfahl der Vorstand, den ge-

weiblichen Buchhaltungskursen eine vermehrte Aufmerk-
samkeit zu schenken, die dazu offerierten Leistungen des

Staates und des kantonalen Gewerbevereins zu benutzen
und insbesondere als Leiter dieser Kurse die bewährten
Kräfte der Gewerbeschullehrer herbeizuziehen.

Der waadtländische Baumetsteroerband beschloß,
unter dem Namen bkllàtion romaià à erckropre-
inzurs à bâtiment et lle travaux publics seine Tätig-
keit auf die ganze Westschweiz auszudehnen und eine

Verbandskasse für den Streikfall zu errichten.

HWêltîOêMgimgêi,.
Der Schlosserstreik in Bern ist beendet. Die auf

Einwirkung der kantonalen Polizeidirektion wieder auf-
genommenen Verhandlungen vor dem Einigungsamt des

zweiten Assisenbezirkes, bei denen Hr. Oberrichter Fröhlich
in gewohnter sachkundiger, ruhiger und objektiver Weise
den Vorsitz führte und auch der kantonale Polizeidirektor
mitwirkte, führten zu dem gewünschten Erfolg. Es wurde
auf Grund neuer Einigungsvorschläge eine Vereinbarung
zu Stande gebracht, mit der sich beide Parteien etnver-
standen erklärten. Die neue Werkstattordnung dauert
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